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Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (113 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Einkom
mensteuergesetz 1972 und das Familienlasten-

ausgleichsgesetz 1967 geändert werden 

Im Rahmen' des vodieg,enden Gesetz,entwurfes 
ist die Schaffung einer besonder,en vorzeitigen 
Abschreibung für energiesparende Aufwendun~ 
gen .sowie di,e Einführung eines Sonderausgaben
abzuges für solche Aufwendungen vorgesehen. 

Weiters enthält der Entwurf im Intel'esse der 
BudgetJstabilisierung eine Neuregelung der spar
fördernden Maßnahmen. 

In Anpassung an dj,e g,eänderten Preisver hält
nisse sollen überdies die s~euerlich zu berück
sichtigenden Aufwendungen für ,den Betrreb von 
Personenkraftwagen, Kombinationskraftwagen 
und Krafträdern valorisiert werden. Zur weiteren 
Förderung der· InV'estitionstätig,keit der Wirt
schaft sieht der Gesetzentwurf eine Verläng,erung 
der vorzeitigen Abschreibung für unbewegliche 
Anlagegüter sowie eine Verlängerung und Aus
weitung der pauschalen T,eilwertahschreibung 
bestimmter Forderungen vor. 

Im Rahmen dieser Novdlierung des Einkom
mensteuergeset:bes sollen auch die g,esetzlichen 
Bestimmung,en für im Ausland rbeschaiftligte Ar
beitnehmer von inländischen Unternehmungen 
verbessert werden. Die Umrechnungsvorschriften 
von Einkünft,en, die in Zollausschlußgebie~en 
erzielt wurden, sollen klargestellt werden. 

Im Familienlastenausgleichsg,esetz 1967 sind 
un~er anderem folgende Knderungen vorges'ehen: 

Die Anspru.chsvoraussetzung für die Fami
lienbeihilfe für erheblich behinderte Kinder 
soll1 veribess,eJ.'\t werden. Die Sd1U1:f,a:hntJbei'hil!tfe 
soll' in Fällen, in ,denen dem Schüler weder ein 
öffentliches V,erkehrsmittel zur Ver.fügung steht 
noch eine Freifahrt <im Gelegenheitsverkehr ge
boten werden kann, um 500/0 der bisherigen 
Pauschsätze erhöht werden. SchLießlich soll der 

vom Bund aus allgemeinen Haushaltsmitteln den 
Trägern der. gesetzlichen Krankenversicherung 
geleiste~e teilweise Ersatz für das Wochengeld 
vom Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen . über
nommen wer.den. 

Der Fdnanz- und Budg,etausschuß hat den vor
ldegenden Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 
30. NOVlemiher 1'979 ~n Ve:rhanrdlhlIllg. genrommen. 
L~n ZUigeder Verhan.dlungen lbJ:lachten ,die Albge
ordneten Dr. Tu 11 . und M ü h I b ach e r 
einen Abänderungsantrag ein. . 

Zu den wesentlichsten 'Abänderungen wird fol
gendes be!llerkt: 

ZuZ.2: 

Aus dem KIreis der ibe@ÜnJStigten Maßnahmen 
Lur ooergieeinSiparungso:lJIen igegenülber ,der Re
grierungrsvorJa,ge off'ene K.aminle ,auch im bebrieb
Lichen Berei,ch wie scho~ für den p1'1ivaten Bereich 
v;ol'lgesehen he~ausgenommen we!1den. Weiters 
b1"~rugtt d~e Netrfa;ssuIlJg des § 8 Albs. 4 Z. 5 rLUIffi 

AUSidruck, ~n welcher Weise die ['n d1ieser BestJim
mung ;genanlll,ten Anilag,en ilur EneJ.'\gieeinspa!!1ul!1ig 
erue1'1giewlirt:schaftli:ch :bw,eckmäßiJg Ii,eini müssen. 
Femel' soU dem Bru,ndesmiUli'ster für Finanzen 
eine Veror,dnungsermächtigung .eil!1igeräumt wer
den, wonach er im Ei:nvernehmen milt dem Bun
desmüni:ster für Bauten und Technik und dem 
ß.Ulnde9minliste'r für Hanldel, Gewerihe und Indu-
5tJrie die näheren Ediordernislse für die enerogie
wirtscha;:fin1ichepweckmäßigikeit fes,tll:egen kamin. 

ZuZ.3: 

Im Rahmen .der So[};d!er,amJs,galben,pege1ung ,dies 
§ 18 Aibs. 1 Z. 3 lit. dsoUen dlie Aufw.endu,rugen 
zur Erhöhung ,des, Wärmeschutzes sowie ,dlie ,ener
grewi1'1tschaftLiche Zw.eckrrnäßigkeit der enengie
spal'endenMaßn~men näher umschri,e!ben und 
di'eslbezü~ch eirne der . NeufassUl'llg des § 8 
Abs. 4 Z. 5 eIlltJsprechende Ve1"ordnungsermächti
gung ,eingeräumt wei-tden. Uberdties s'ÜJi1en im 
Rahmen ,der Zlusät2'Jlichen SOlndemusg,alben für 
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2 184 der :BeiiLatgen 

nach1Jräg~iche,Ba]u:m,aß,fljaihlIIi,eIl! AufwendlUngenzuT 
V,ei:mindemn:g des EnengieverLUSJtesoder des 
El1!er'giev,erlhrauches VOlli ZentJralheüzungs- oder 
Warmwatss,era,niLatgen lbegü.n:s~tJiJgt sein. Als so1che 
Aufwellidungeili werd!enin51bes'Ondel'e R,egd- und 
Steuereinl1ichtul1!gen, die dien Wärmehaushrlt 
en,ergi!oopatreIl!d Ibeeinfluss,en, 'anzusehen sein. 

Zu Z. 4 und 6: 

Dunch die Neufas'sulligder Be~ti:mmU1llgen des 
§ 33 Abos. 4 un.d des§ 57 Albs. 2 soHen für die 
f,raJg,e ,d.,r Gewähl1ung des Aillle'invel1diel1!eralbsetz
betrages steuerfreie Einkünfte im Sinne des § 3 
Z. 14 a des anderen Ehegatten berücksichtigt wer
den. 

ZuZ.5: 

Mit der NeuJassullig d'er BelSlti:mmung des§ 33 
Albs. 9 'sOiLl kla;rg,estelJ1t wel1den, daß die VOl1gese
heneRückll1echnullig der sich ,el1gelbooden Steuer ,in 
jedem Fall, also auch bei Anwendung der 
ernnäßigten S~'euersätlZJe nach delll ,§§ 37 und 3,8, 
zu erfoLgen hat. 

ZuZ.8: 

Dwrch die Anlderu11Jg ,des § 10 Albs. 2 Z. 19 
sollil gewähd:eistet wel1det1!, daß (hirermämgte 
Steuers atz auch" dann, :i,n Anl5.pruch geruommen 
werden ka;nn, wellin der Ulllter!l!l~hmer die Be-

Pfeifer 

Beri<hterstatter 

förderung der ,Arbeit:nehm~r seines Unt~~nehmens 
2'JwischenWOOlllOl1t und Artb~it~tätteDJicht sellbst, 
ausführt, sondern durch andere Unternehmer 
ausbühren iläßt, oder wenn er die Berecht~gut1Ig 
zur Beförderung von Personen durch die Weiter
gabe von: Fahr:wseweisen auf ,al1!dere Personen 
ü!b'ercrägt. 

An der Debatte hetei:ligten: sich außer dem 
BerichlterstatJter ,die Albgeordin:eten M ü h :l
b ach e r, Dipl."'Kifm. DDr. K ö n i g, Dipl.
Kfm.Dr. Steid!l, Ke,rn, Dr. ,BT'Oes,igke, 
K '0 p.p ,e n 'SI t e i DJ ,e T, Dipil.-,lng. Dr. Z i t t
m,ayr, Dr. Marga Hulbinek und Dok
tor F e urs t ein, sowie der Bundesminister 
für F,inal1!zen Dr. A '1li ,clr '0 's IC h. 

Bei der Abst1mmung 'WlUT'de dier GesetzeIl!UWilrf 
Ul1!ter Beruck'sichtilgung desAlbänderullJg~antrages 
in der :bei,gedru<k~en Fa&sung teils einstimmig, 
:tei:];s :mehrs~imm~ganlg:eliJommen:. '. 

Ein Abänderungsantrag des Abgeordn(!ten 
Dipl.-Kfm. DDr. K ö n i g fand nicht dIe erfor~ 
derliche Mehrheit. 

iDer F,inanz- IIlnd (JlllicDgetau';lschußstel:lt ~omit 
den A n t :r a :g, der N artionaJ1rat wdlle dem 
angeschlossenen ~Gesetze·ntwurf '1. 
die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1979 1130 

Dr. Tull 

Obmann 
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.;. 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
XXXXXXX mit dem das Einkommensteuer
gesetz 1972, das Umsatzsteuergesetz 1972 und 
das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 geän-

dert werden 
Der Na;ui'olll'alrat 'ha:t beschlossen: 

ABSCHNITT I 
Ein kom m e n s t e u erg e set z 1972 

Artikel I 
Das Einkommensteuer,~esellz 1972, BGBL 

Nr. 440, in der fa'ssung der Bundesgesetze 
BGBL Nr. 493/1972,27/1974,409/1974,469/1974, 
335/1975, 39111975, 636/1975, 143/1976, 664/ 
1976, 320/1977, 645/1977, 280/1978 und 571/ 
1978 wird wie folgt geändert: 

1. § 3 Z. 32 hat zu 1aullen: 
,,32. Sparprämien nach dem Prämiensparför

derungsg,esetlZ, BGBL Nr. 143/1962,". 

2. 1m § 3 wird als Z. 14 a neu eingefügt: 
,,14 a. Einkünlf,ne, die Arlbeitn'ehmer inländi

scher (Betdebe für eine im Ausland ausgeiibte 
Tätigkeit von ihren Arbe~tgelbern beziehen, 
wenn die AuslalllCLstäti,gkeit m~t ,einem begünsüg
ten ausländisch,en VO!lhalben des Arbeitgebers im 
iZusammenha:ngsteiht und ~hre Dauer jeweils 
ununterbrochen iiiber den Zeitraum von einem 
Monat hinausgeht. Inländische Betriebe .im Sinne 
dieser B,estimmung sind auch inländische Be
trieibsstäiUten von im Ausland ansässigen Arbeit
gebern. Begünstigte ausländische Vorhaben im 
Sinne dieser Bestimmung sind die Bauausführung, 
Montage, Montageü'berwachung, Inlbetriebnahme, 
Instandsetzung und Wart\lJIlg von Anlagen, di,e 
Personalgestellung anläßlich der Errichtung von 
.A:nhgen durch ,ander,e Unternehmungen sowie ,die 
Phnung, Beratung und Schulung, soweit sich alle 
diese Tätigkeiten auf di,e Errichtung von Anlagen 
i\m Ausland beziehen, w,eiters ,das Aufsuchen und 
die Gewinnung ",on Bodenschätzen im Ausland. 
Die von der Steuer befreiten Einkünf.te sind bei 
der Festsetzung der Steuer für das übrige Ein
kommen des Arlbeitlnehmers zu !berücksichtigen. 
Für J abre, in denen dem Arbeitnehmer solch,e Ein
künfte zufließen, ist die Durchführung eines Jau-, 
resausgleiches ausgeschlossen,". 

3. § 8 Abs.4 hait zu lauten: 

,,(4) Ahweichend vom ~bs. 3 hetr~gt der 'A:b
schreibungssatz 60 v. H. der Anschaffungs- oder 
Herstellull'~skosten 

1. von W~rtscha!ft&güterndes Anla;gevermö
,gens, sOWleit diese im Inland ausschließlich 
UII1d unmi~te1har dem Umweltschutz dienen 
und d~e AnlSch:affung oder Herstellung ge" 
setzlich vOtngeschrieben oder im öffentlichen 
Interesse erfo~derllich ~st, 

2. von Mitbenützungsrechten an den unter 
Z. 1 ,gen>:lJnnt'en Anlagen, 

3. von W1rllschaftJs:gütern des Anlagevermögens, 
die ausschließlich und unmittelbar der Ent
wicklupcg oder Verbes:serung volkswirtschaft
lich wer,tvolllen Erfindungen dienen, wenn 
.der volkswirtschaftLiche Wert der ~betreffen
den Erfindungen ,durch eine Beschein~gung des 
Bundesministers für Handel, Gewerhe und 
IndustMe nachgewiesen wird, ' 

4. von Wirtschaf:tsgütern des Anlagevermögens, 
di'e der Erzeugung elektrischer Energie ,die
nen, wenn von den beso'nderen hundesge
setzlichen Bestimmungen Ülher die Energie
förolerung 'nicht Gelbrauch gemacht wird 
oder nicht Gelbmuch g,emacht werden kann. 
V oraUISsetzung ist, daß 'es sich um Wasser
kraftanlag,en his zu einer .i\usbauJ,eistung von 
10000 kW, um Anlagen der Kraft-Wärme
Kupplung oder rum An!lagen handeIlt, die 
elektrische Energie überWiiegend ~us der Ver
brennung eigenhetriehlich anfallender Ab
fallstoff,e lerzeugeri. Das Vorliegen dieser Vor
aussetzungen ist durch eine Bescheinigung 
des Bundesministers für Handel, Gewerbe 
undIndUiStrie nachzuweisen, 

5. von Wärmepumpen, die ausschließli.ch der 
Tempera:tunn,helbung ,der Nutwngsenergie 
dienen, Solaranlagen, Anlagen zur Wärme
l1Ückgewiull'ung, Anbgenzur g,emeinsamen 
Erzeugunlgv,olI1 ,elektrischer Energie und 
W~I1me Ibis zu :ein'e.r Le~~utUjg V'OU 1 MW 
~GesamteneI1gieanhgen) und An!lag,en zu'r 
ausschlliieß'1ichen eneI1getischen Nut.zung der 
Biomasse, ausgenommen offene Kamine. Vor-

2 
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4 184 der Beilagen 

auss,ettzul1Jg ,tJü'r die GeItel1Jdlmachung dieser 
V10rzeitigen Abschreiibung ist, daß die ge
l1Jannten Anlag,en im Hiniblick auf das Au~
maß der voraussicholi'chenEner.gieeinsparul1Jg 
und die Amortisationszeit der Anlagen 
,energiewiirlbSchaftlidt zweckmäßig sind. Der 
Bundesmin'vster für Finanzen kann im Ein
v,ernehmen m~t dem'Bunidesminister für Bau
ten und Technik und dem Bundesminister 
für Handel, Gewerbe und Industrie mit Ver
ürdnul1Jgdie näheren Erforoemisse für . di.e 
energieWlirtschaftLidte Zweckmäßigkei:t fest
wegen .. Das ~orJ:iegen dieser Voxaussetzung ist 
über Verlangen dies Finamzamtes nachzuwei
sen. 

Der resuliche Tei:l der Anschaffungs- oder Her
stellungskosten der in dien Z. 1 his 5 g,enannten 
Wirtschaftsgüter ist gleichmäßig auf die näch
sten vier Wirtschafllsjahre verteilt 31bzuschreiiben. 
Neben .diesen V1olrz'eitigen Albschreibungen ist 
keine gewöhn1iche Absetzung für Abnutzung 
(§ 7) zulässig. Abs. 3 letzter Satz ist anzuwen
.den." 

4. § 18 Abs. 1 Z. 2 hat zu buten: 

,,2. B'eiJträ,ge und Versicherungsprämien zu einer 
freirwilligen Kranken-, Unfall- und Pensions.ver
sicherung, zu einer Lehensversicherung (Kapital
'Oder Rentenversicherung) und zufreiwiUigen 
Witwen-, Waisen-, Versorgungs- und Sterbe
kassen, so,weit diese B'eiträge und Vers,icherung,s
prämien weder Betriehsausgaben noch Werbungs
kosten sind. Besteht der Beitrag (die Yerniche
rungsprämie) inei.ner einmaJ;.gen Leistung, so 
kann der Erbl"tnger dieser Leistung auf Antrag 
ein Zwanzigstel des als Einmalprämie geleisteten 
B'etrages durch zwanzi!g aufeinanderfolgende 
Jahre als Sonderausgabe in Alnspruch nehmen. 
Versicherungsprämien an solche Versicherungs
unternehmen, die weder ihre Geschäftslei
tung noch ihl'en Sitz fm Inland haben, s~nd nur 
dann aibzug,sfähig, wenn dies,en Unternehmen 
die Erlauihnis zum Geschäftsbetrieb im Inland 
erteiIt ist. Bei Versicherungsverträgen auf den Er
leibensfalll ist für ,die Abzugsfähigkeit außerdem 
erforderLich, daß zw:ischendem Zeitpunkt des 
Vertragsahschlusses und dem Zeitpunkt des Alll
fallens der Venicherungs'summe im Erlebenslfall 
ein Zeitraum von mindestens fünfzehn Jahren 
li'egt. Dieser Zeic:ra,um V1erkül'zt s,ich bei' Steuer
pflichtigen, die Mn .2eitpunkt des Vertragsab
schlusses das 50. Lebensja:hr vollendlet haben, auf 
zehn Jahre, \bei Steuerpflichtigen, die zum Zeit
punkt des Vertragsa:hschlusses das 46., nicht aber 
da's 50. Lebensjahr voUendet haben, auf den Zeit
raum b~s zur Vollendung des 60. Lebensjahres. 
Eine N achvel1steuerung der Vel1sicherungsprämien 
hat zu ,erfolgen, wenn die Ansprüche aus dem 
Versicherungsvertrag innerhallb von fünfzehn 
Jahren seit Vertrags:a.bschluß ganz .oder zum Teil 

abgetreten oder rückgekauft w:erden. Dieser Zeit
raum verkür~t sich bei S1Jeuerpflichtigen, die im 
Zeitpunkt des Ver1Jragsabschlu~ses ,das 46. Lebens
jahr voUendet haben, entsprechend den voran
gega.ngenen Bestimmungen. Eine Nachv,ersteue
rung hat auch zu erfolgen, wenn vnnerhalb von 
drei J a,hren seit Vert~a.gsabschluß eine Voraus
zahlung oder Verpfändung ,der Ansprüche aus 
dem V er,sichierun~S'Vertrag ,erfolgt. Der Steuer
pflichtige, im Falle des Rückkaufes, der Voraus
zahlung oder der Verpfändung das Vers,iche
,rungsuDternehmen\, hat die angeführten Tat
sach'en, die zu einer Nachversteuerung führe.n, 
dem Finanzamt ohne amtlich·e Aufforderung 
innerhalb eine,s Monats mitzuteilen. Eine N ach
versteuerung erfol,gt nicht, wenn die Ansprüche 
aus einer kur~en A'hlebensversicherung abgetreten 
.oder verpfändet wurden oder diie Nachversteue
rung !bei den Erben vorzunehmen wäre oder der 
Steuerpflichtige ,nachweist, daß die angeführten 
Tatsachen durch wirtschaf.liche Notlage verur
sacht sind," 

5. Der erste Satz des § 18 Ahs. 1 Z. 3 lit. c 
hat zu lauten: 

"Rückzahlungen von Darlehen, die für die 
Schaffung von begünstigtem Wohnraum im Sinne 
der lit. a ode,r der lit. b aufgenommen wurden, 
,sowie' Zinsen für ,derartige Darlehen." 

6. Dem § 18 Abs. 1 Z. 3 w:erden als Li't d und e 
und als }etzte Sätze angefügt: 

"d) Aufwendungen für den Einbau von Wärme
pumpen, die ausschließlich der Temperatur
anhebung der Nutzungsenergie dienen, 
Solaranlagen, Anlagen zur Wärmerück
gewinnung, Anlagen zur gemeinsamen Er
zeugung von elektrischer Energie und 
Wärme bis zu einer Leistung von 1 MW 
(Gesamtenergieanlagen) und Anlagen zur 
ausschließlichen energetischen Nutzung der 
Biomasse, ausgenommen offene Kamine, in 
Wohnraum sowie bei bereits ferüggestelltem 
Wohnraum lAufwendungen, die eine dem 
jeweiligen Stand der Technik entsprechende 
Erhöhung des Wärmeschutzes bewirken, 
Aufwendungen zur Verminderung des 
Energieverlustes oder des Energiever
brauches von Zentralheizungs- oder Warm
wasseranl:agen, weiters Aufwendungen für 
die Umstellung auf Fernwärmeversorgung, 
sofern die Fernwärme überwiegend durch 
Heizkraftwerke oder Abwärme erzeugt 
wird. Aufwendungen zur Erhöhung des 
Wärmeschutzes sind insbesondere Aufwen
dungen zur Verbesserung der Wärmedäm
mung von Fenstern, Außentüren, Außen
wänden, Dächern, Kellerdecken und ober.
sten Geschoßdecken. Voraussetzung für die 
Geltendmachung dieser Sonderausgaben ist, 
daß die genannten Aufwendungen bzw. 
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Anlagen im Hinblick auf das Ausmaß der 
voraussichtlichen Energieeinsparung und 
die Amortisationszeit der Anlagen energie
wirtschaftlidl zweckmäßig sind. Der Bundes
minister für Finanzen kann im Einver-' 
nehmen mit dem Bundesminister für Bauten 
und Technik und dem Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie mit Ver
ordnung das dem jeweiligen Stand der 
Technik entsprechende Ausmaß des Wärme
schutzes sow.ie die näheren Erf.ordernisse 
für die energiewlirtschaftliche Zwe'ckmäßig
keit festlegen. Das Vorliegen der genann
ten Voraussetzungen ist über Verlangen 
des Finanzamtes nachzuweisen. Die' beiden 
letzten Sätze der lit. c gelten sinngemäß, 

e) Rückzahlungen yon Darlehen, ,diie für 
Energicesparmaßnahmenim Sinne der Lit. d 
aufgenommen wurden, sowi·e Zinsen für 

,dera.rtige DarVehen. Die Ibeiden letzten Sätrze 
der 1ilt. c gelten ,sinngemäß. 

Die .in .den lrt. d un·d e an~eführten Auf
wen~ungen ,sind nur insoweit als Sonder
ausgaben zu berücksiffitigen, alls sie im Ka
lenderjahr zusammen mehr als 5 000 S he
tragen. Die in dien Er. a b1s e angeführten 
Aufwendungen sind nid1t als Sonderausga
ben zu berücksichtJi~en, wenn sie zu den 
Betr~eb:sausga;ben oder Werbungskosten ge
hören,". 

7. Di'e heiden 'ersten Sätze des § 18 Albs. 2 Z.5 
ha!b.en zu lauten: 

"Die Abzüge für Sonderausgaben im Sinne des 
Ahs. 1 Z. 3 lit. abis c einerseits und für Sonder
ausgalben im Sinne .des Albs. 1 Z. 3 Et. d und e 
andererseits dürf'en den Jahresbetrag von je 
10000 S ·nicht überst.eügen. Diese Beträge erhö
hen sich für den Ehegatten, wenn dem Steuer
pflichtigen der AHeinverdienerabsetzbetrag zu
steht, um je 10000 S undfiir jedes K,ind im 
Sinne des § 119 l\l1ll je 5 000 S." 

die SteLle des B'etra~es von 7 500 S ,der Betra,g 
von 9 000 S, an eLLe Stelle des Betrages von 
2 083 Sder B.etra.g von 2 500 S und an die Stelle 
des Betrages von 625 S der Betmg von 750 S. 

12. Im § 20 a Albs. 8 tri·tt an die Stelle des Be
trages von 1,80 S der Betr,ag von 2,10 S und an 
die Stelle des 'Betrages von 0,55 S der Betrag 
von 0,70 S. 

13. Dem § 27 wird als Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Zinsen aus auf In!ha'he,r lautenden Teil
schuldverlschreiJbun.gen. inländischer Schuldner, d~e 
zu ,den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören, 
'sind bei ei·nem unbesd1ränkt ISteuerpf1icht,j~en 
(§ 1 Albs. 1) nur insO<Weit steuerpflichtig, als der 
Nenn!be'trag der in einem Kal:enderjahr erwor
benen Teilsmuldverschreibung,en 100000 S über
stetigt. Den Te~lschuldverschreilbungen sind 
Pfandbriefe und Kommuna1sd1uldverschreibun
gen gleimg,estelk Voraussetzung ist, daß die ge
nannten Wertpapiere in Schillingwährung bege
ben und .im Jahr ihrer Begebung (Ausgahe) bei 
,einer öste~l'eichischen Kreditunternehmung er
wOt1ben werden und mit einer mittleren Laufzeit 
im Sinne, des § 107 Abs. 1 von mindestens acht 
Jahren ausgestattet 'sind." 

13 a.§ 33 Abs. 4 hat zu lauten: 

,,(4) Ein Alleinverdienerabsetzbetrag in Höhe 
von 3200 S jährlich steht jedem Steuerpflichtigen, 
der zu Beginn des Veranlagungszeitraumesoder 
mindestens v.ier Monate im Veranhgungszeit~ 
raum verheiratet war, zu, wenn der von ihm 
nicht dauernd getrennt lebende unbeschränkt 
steuerpflichtige Ehegatte entweder keine Ein
künfteim Sinne des § 2 Abs. 3 oder solche, Ein
künfte von insgesamt nid1t mehr als 10000 S 
jährlich erzielt; hiebei bleiben steuerfreie Ein
künfte im Sinne dieses Bundesgesetzes mit Aus
nahme der Einkünhe im Sinnedes§ 3 Z. i 4 a 
außer Ansatz." 

14. § 33 Abs. 9 hat zu lauten: 8. Im § 20 a Ahs. 1 tritt an d~e Stene dies Be
tmges von 105000 S dler Betrag von 133000 S 
und an die Stelle des (Betrages von 28 000 S der 
Betrag von 33 600 S. 

,,(9) Für die Umrechnung von Einkünften, die 
Steuerpflichtige mit Wohnsitz oder gewöhnlichem 
Aufenthalt in Zollausschlußgebieten dort in 

, Deutscher Mark erzielen, wird mit Verordnung 
9. Im § 20 a Abs. 2 t!ritt an die Stelle des Be-, des Bundesministers für Finanzen der Kurs fest

trages VOiIl 15 000 S der Betrag von 19000 S und gesetzt, der der Kaufkraftparität des österreichi
an die SteHe des Betrages von 4 000 S der Betug schen Schillings, bezogen auf das jeweilige Bundes
von 4 800 S. land, und der Deutschen Mark, bezogen auf das 

10. Im § 20a Abs. 4 tritt an die SteHe des Be
trages von 1,30 S derB-etrag V'Oi11 1,50 S und an 
die Stelle des Betrages von 0,40 S der Betrag 
von 0,50 S. 

betreffendeZollaus'schlußgebiet, zum 15. Novem
ber des vorangegangenen Kalenderjahres ent-, 
spricht (Wirtschaftskurs). Die auf diese Einkünfte 
entfallende Steuer ist unter Anwendung des Wirt
schaftskurses in Deutsche Mark rückzurechnen 
und sodarin mit jenem Betrag zu erheben, der 

11. Im § 20 a kbs. 5 tritt an diie Stelle des Be- sich auf Grund des gewogenen Durch,schnittes der 
trages von 25 000 Sder \Betrag von 30 000 S, an maßgeblichen Kassenwerte ergibt." 
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15. Dem § 41 Albs. 1 ist a:ls letzter Satz an'Zu
fügen: 

"Sinddem Steuerpflichlligen nUJr Einkünfte aus 
nichtseihständiger Artbeit von einem einzigen Ar
beitgeber zugeflossen, in dienen Einkünfte im 
Sinne ,des § 3 Z. 14 a enohalten sind, ·dann findet 
eiIl!e Veranlagung nur auf Antrag des Steuerpfljch
tigen statt (Albs. 2 Z. 6). 

16. § 41 Ahs. 2 hat zu la,uten: 

,,(2) Sind ,die Vorausset:zmngen für eine Ver· 
anlagung nach Abs. 1 nicht gegeben, S'O findet 
eine Veranlagung nur auf Antrag des Steuerpflich· 
tigen statt, weIl!n 

1. in den Eirukünften aus Kapitalvermögen 
steuerabzugspflichtige Gew.innanteile aus 
Aktien (Div~denden) oder Gewinnanteile und 
Zinsen aus Anteilen an Ei'werbs- und Wirt
\'lcha:ftsgeno~senschaften '>entha}ten ,sind und 
die von diesen Kapi:talerträgen einbe'haItene 
Kapita1ernragsteuer den Betrag von 30 S 
übersteigt oder 

2. di,e Summe der Einkünfte im Sinne des 
Abs. 1 Z. 1 einien Velliust ergeben hat oder 

3. ilhm ein Verlustabzug gemäß § 18 Abs. 1 Z. 4 
zusteht oder 

4. ihm beim Steuera;bzug vom Arbeitslohn 
nicht geltend' ,gemachte Sonderausgaben oder 
außergewöihniliche Belastungen erwachsen 
Siind und die VoraUissetzungen für eine Ver
anlagung nach Abs. 1 oder § 39 in 'einem 
der beiden vorangegang,enen Kalenderjahre 
'gegehen gjnd oder 

5. zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung' 
eine cim Ausland entrichtete Einkommen
steuer auf die inländiische Einkommensteuer 
anzu1"echnen i,st older 

6. UD Einkommen Einkünfte im Sinne des 
§ 3 Z. 14 a entlhalten sind. 

Der Antrag kann bis zum Ende. des auf den 
Veranlagurugs:z;eitraum zweitfolgenden Kalender
jahres gestellt w.erden. Ergilbtsich im Fa11e der 
Wieder,aufnahme dies Verfa:hr:ens, daßdi]e V or
aussetzungen der Z. 2 his 4 vortliegen, so ist eine 
Veranlagung vorzunehmen. Ist ein Jahreausgleich 
von Amts wegen (§ 72 Abs. 3) nur deshalb ruchr 
durchzuführen, weil die Summe ·der st,euerpflichti
gen Einkünfte aus nichtsdbständiger Arbeit 
100000 S nicht übersteigt, dann ist die bean
tragte Veranlagung nur durchzuführen, wenn 
die im A1bzugswegeirubehaltien1en Beträge die zu 
veranliagel1K:I:e Einkommensteuer ü:b'ersteigen.~' 

16 a. § 57 Abs. 2 hat zu lauten: 

,,(2) Ein Alleinverdienerabsetzbetrag in Höhe 
von 3200 S jährlich steht jedem verheirateten 
Arbeitnehmer zu, wenn der 'von ihm nicht 

dauernd getrennt lebende unbeschränkt steuer
pflichtige Ehegatte entweder keine Einkünfte im 
Sinne des § 2 Abs. 3 oder solche Einkünfte von 
insgesamt nicht mehr als 10000 S jährlich erzielt; 
hiebei bleiben steuerfreie Einkünfte im Sinne 
dieses Bundesgesetzes mit Ausnahme der Ein
künfte im Sinne des § 3 Z. 14 a außer Ansatz." 

17. § 107 Abs. 1 Z. 3 hat z~ lauten: 

,,3. bei Erwerb von in Schillingwährung begebe
nen Teilschuldverschreibungen nach dem 
31. Dezember 1978 und vordem 7. Septem
ber 1979 5 v. H. des Nennhetrages der er
worbenen Wertpapiere, soweit dieser im Ka
lenderjahr 100 000 S nicht Ülberste!igt." 

18. Der zweite Sa:tz des § 108 Abs. 1 hat zu 
lauten: 

"Die Erst,attung erfo[gt mit einem Pausch
betrag in Höhe von 10 v. H. des Gesamtbetra
ges, der rauf Grund! <lier im jewei,ligen Kalender
j,ahr tatsächLich geleisteten Zahlung und, der 
Steuererstattung gutgeschrieihen Wli1"d, wobei der 
Anteil der tatsächllichen Zalhlung 90 v. H. zu 
betragen hat." 

19. Im § 108 Abs. 6 und 10 tr.irt jeweils an 
die SteHe des Zeitraumes von sechs Jahren ein 
Zeiuraum von fünf Jahren. 

20. § 108 Abs. 7 Z. 2 hat zu lauten: 

,,2. in den Fällen des Albs. 6 die rückg,e'z:ahhen 
Beiträge oder die Sicherstellung begünstigten 
Maßnahmen ,im Sinne des § 18 1\:bs. 1 Z. 3 
dienen, wobei ,eine Rückforderung auch 
dann zu unterlbleihen hat, wenn die Maß
na'hmen d'urch oder für im Abs. 2 genannte 
Personen gesetzt w,er,den." 

21. § 113 Albs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Für Versich'erungsverträge, die vor dem 
1. Jänner 1973 geschlossen wurden, tritt an Stelle 
der im § 18 Abs. 1 Z. 2 genannten Zeiträume 
von zehn his fünfzehn Jahren ein Zeitraum von 
fünf J ahrlen; für danach geschlossene Versiche
rungsverträge, für ,die der Antrag auf Vertrags
abschluß vor .dem 7. September 1979 gestellt 
wUl'de, tritt an SteHe der im § 18 A!bs. 1 Z. 2 
genannten Zeiträ,ume von zehn bis fünfzehn Jah
ren ein Zeitraum von zehn Jahren. Für diese 
V,et'trä,ge sind die Bestimmungen des § 18 
Abs. 1 Z. 2 hinsidtmich der Vorauszahlung und 
der Verpfändung nicht anzuwenden." 

22. § 114 hat zu lauten: 

,,§ 114. (1) Abweichend von der Bestimmung 
des § 108 Abs. 1 erfolgt die SteUiererstattung für 
Beiträge, die innerhalb von ,s·echs Jahren seit Ver
tragsa'hschluß geleistet werden, mit 'einem Pausdl
betrag -in Höhe von 25 v. H. des Gesamt-
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hetrages, ,der auf Gr'und der im jeweiligen Kalen
derjahr tatsächlich geleisteten Zahlung und der 
Steuererstattung gutgeschrieben wird, wobei der 
Anteil der tatlsächlich geleisteten Zaihlung 75 v. H. 
zu betragen hat, wenn der Ant~ag auf Vertugs
abschluß vor dem 9. Juni 1976 gestellt wurde. 

(2) Ahweichend von der BestJimmung des § 108 
Abs. 1 erfolgt die SteuerersUttuIl!g für Beiträge, 
die vor dem 1. Jiinne'r 1980 gdeilstet werden 
und auf die Abs. 1 nicbJt AnwenduIl!g findet, mit 
einem PauschJbetrag in Höhe von 17 v. H. des 
Gesamtbetrages, der auf Grund dier im j,eweiligen 
Kalenderjahr tai\:sächl~dl geleisteten Z3!hlung und 
der Steuererstatltung gutgeschrieben wird, wolbei 
der Anteil ,dler tatsächlich geleist'eten Zahlung 
83 v. H. zu betragen hat. In gleicher Höhe er
folgt die Steuererstatltung für Beitd~ge, die inner
haJ!b von sechs Jahren seit Vertragsabschluß ge
leist,et werden und auf diie A'bs. 1 nicht An
wendung findet, sofem der Antrag a'uf Vertrags
,abschluß vor dem 7. September 1979 gestellt 
wurde. 

(3) Für BaU'sparvertr~ge, für die der Antrag 
auf Yertragsabschluß vor dem 7. Septlember 1979 
gestellt wurde, tri,tt an die Stelle des ,im § 108 
Abs. 6 und 10 genannten Zeitraumes von fünf 
Jahren 'ein Zeitraum von sechs Ja,hren." 

23. § 122 Abs. 3 h~t :m lauten: 

,,(3) Für unheweglidle Wirtschaftsgüter, für 
die weder nach § 8 Abs. 2 Z. 1 lit. abis c noch 
nach § 34 Albs. 1 des Stadterneuerungsgesetzes, 
BGBl. NI'. 287/1974, eine v01'lZeit~ge Ahschrei
bung zuläSSlig 1st, kann abweichend von den Be
stimmungen des § 8 Abs. 2 ,erster Halbsatz von 
den Herstellungskosten (T eiIhersteUungskosl!en) 
der Kalenderjahre 1976 bis 1981 eine vorz,erti'ge 
Abschreibung im Sinn~: des § 8 vorgenommen 
wel'den. Di'ese vorzeiti;ge A:bschreibung ist für 
Herstellungskosten (Tc~lhel'stelloogskosten) der 
KaLenderjahr,e 1976 und 1977 mit 50 v. H., für 
Herstellungskosten (T,~iFherstellungsk:ols'ten) des 
Kalenderjahres 1978 mit 30 v. H. und für Her
stellungskosten (T,eilheljstellungskosten) der Ka
lenderjahre 1979 bis 1981 mit 25 v. H. der 
Herstellungskosten (TeiilJhersteVungskosnen) be
grenzt. Vorau9Setzung ist, dlaß mit der tatsäch
dichen Bauausführung nach dem 31. Dezem
her 1975 begonnen wird. Ausgenommen von 
dieser vorzeitigen Albschrcibung sind Gebäude 
und sonstige uIlbeweg,Liche Wirtschafnsgüter, so
weit sie zur V.errnietun"g bestimmt sind, sowie 
Gebäude, ooweit sie nidlt unmi,ttelbar dem Be
tr~ebszweck dienen. Die übrigen Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes über dJie vorzeitige Ab
schreibung gelten sinngemäß." 

24. § 123 A:'bs. 1 hat zu lalU'ten:, 

,,(1) Von' Forderung~~n aus AusftiJhrumsätzen, 
die in den Kalenderjahren 1973 bis 1981 ange-

schafft wurden, kann in den Y'ermögensüher
sichuen (Bilanzen), in denen sie erstmals, auszu~ 
weisen sin,d, eine pauschale Tcilwertabschr.eibung 
vorgenommen werden. Diese Teilwertaibschrei
bung beträgt für die im Kalenderjahr 1973 ange
schafften Forderpngen 5 v. H., für die in den 
Kalenderjahren 1974 bis 1976 angeschafftenFor~ 
derungen 10 v. H. und für die Dn den Kalender
jahren 1977 bis 1981 angeschafften Forderungen 
15 v. H. der Anschaffungskosten (des Forderungs
nennbetrages). Als Ausfuhrumsätze gelten Um
sätze gemäß § 6 Z. 1 bis 3 des Umsatzsteuer
gesetzes 1972 sowie Leistungen, die im Ausland 
an ausländische Abnehmer (§ 7 Albs. 1 Z. 1 die!; 
Umsatzsteuergesetzes 1972) e~bracht werden." 

, Artikel 11 

1. Die Bestimmungen des Art. I Z. 2, 3,5 bis 7, 
10 bis 12, 13 a, 15, 16, 16 a und 24 sind anzu
wenden, 

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 
erstma:lig , bei der Veranlagung für das 
Kalenderjahr 1980, ' 

b)wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durch Abzug eingehoben oder durch Jahres
ausgleich festgesetzt wird, für Lohnzah
lungszeiträume, 9iellach ,dem 31. Dezem
ber 1979 enden. 

2. Abweichend VOiIl Z. 1 ist die, Bestimmung 
des Art I Z.6 hinsichtlich Energiesparmaßnah
mener,stma1s auf Aufwendungen und Darlehens
rückzahlungen für nach dem 31. Dezernher 1979 
getätigte Energiespa.rmaßnahmen anzuwenden. 

3. D~e Bes:timmungen des Art. I Z. 8 und 9 
sind erstmalig auf Fah'rzeuge anzuwenden, ,die 
nach dem 31. Dezember 1979 dem Anlagever
mögen zugeführt werden. 

4. Für Fahrzeuge, die vor dem 1. Jänner 1980 
dem Anlagevermögen zugeführt wOl"den, sind, 
ist die auf 1980 und die Fo1gejah:re nach Maßgabe 
der Restnutzurugsdauer entfaUende Absetzung für 
Abnutzung nach den Bestimmungen des Art. I 
Z. 8 und 9 mit höchstens 19 000 S (4 800 S) jähr
lich zu berücksichügen. Zur Ermittlung der Rest
nutzungsa'auer sirud von ,der sich aus § 20 a 
Albs. 2 EStG 1972 ergebenden Nutzungsdauer 
die bisherigen Jahre der Nutzung ab:w~z,i.ehen. 
Bei Gewinnermittlung nach einem vom Kalen
derjahr a,bweichenden Wirvschaftsjahr ist im 
Wirtscha:ftsjahr 1979/80 die Ahs,etzung für Ab
nutzung für rue in das Kalenderjahr 1979 fallen
den Monate anteasmäß,i,g vom J al~res'betrag von 
höchstens 15000 S (4000 S) und für die in das 
Kalenderjahr 1980 faiLLenden Monate anteilsmäß~g 
vom Jahreshetrag von höchstens 19 000 S 
(4800 S) zu hel"echnen; § 7 ,Albs. 1 zweiter Satz 
EStG 1972 ist nicht anzuwenden. 
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,5. Abweichend von Z. 1isind bei einem vom 
KaIenderjahrabweichenden Wirtschaftsjahr die 
Bes'timmungend,es Art. I Z. 10, 11 und 12 erst
ma'l>ig auf Betriebsaüs,gaben anzuwenden, die in 
das Kalenderjahr 1980 fallen. Der nach § 20 a 
Abs. 5 EStG 1972 ahsetzbaI'e Betrag ist für jeden 
in das Kalenderjahr 1979 fallenden Monat mit 
höchsten~ 2 083 S (625 S), für j'eden in dia", Kalen
derjahr 1980 fallenden Monat mit höchstens 
2500 S (750 S) zu berücksid1tigen. 

6.l)ie Bestimmung des Art. I Z. 13 ist erst

ABSCHNITT III 

F a m il i e n 1 ast e n a us g 1 e ich s g e set z 
1967 

A;tikel I 

Das Familienlastenausg,leichsgesetz 1967, BGBl. 
Nr. 376, zuletzt geändert ,durch da's Bundesgesetz 
BGBl. Nr. 573/1978, Wlird wie folgt geändert: 

1. § 5 Albs. 1 hat zu lauten: 

mals auf Wertpapiere anzuwenden, die nach dem ,,(1) Kcein Anspruch auf Familienibeihiil1fe be-
6. September 1979 erwoJ:1ben worden slind, wobei steht für KJiil1d1er, ,die dalS 18. Lebensjahr voll
sich für, das KaLender jahr 1979, der Nennlbetrag endet haben und selbst EinkünJee gemäß § 2 
von 100000 S um jene Nenniheträge hzw. Aus- A>hs. 3 des Einkommensteuergesetz,es 1972 in 
gabebeträge vermindert, die ,die Grundlage von ,einem 1 500 S monatLich Üfber9teigenden Betrag 
Steuerersta ttungen _gemäß § 107 EStG 1972 für beziehen. Bei einem -erhebJ,ich !behinderten Kind 
ün Kal>enderjahr 1979 erworbene Wertpap~er,e ge- (§ 8 Abs. 5 und 6)erlhöht 'sich dieser Betrag auf 
!bildet h:lJben. ,die Höhe des Richtsatzes gemäß § 293 

Abs. 1 ~it. :a, bb im Zusammenhang mit Abs. 2 
7. Die Bestimmung des Art. I Z. 14 ist anzu- des Allgemeinen Sozialv-ers,icherungsgesetZies, 

wenden, BGBl. Nr. 189/1955. B.ei der Ermittlung der Ein

a) wenn die Einkommensteuer veranlagt wird, 
el"stmaltig bei der V,eranlagung 1975, -

b) wenn die Einkommensteuer (Lohnsteuer) 
durchA,bzug eingehOiben 'Ülderdurch J:I'h

,resausgleim festgesetzt wird, für Lohnzah
lungszeiträume, dlie nach dem 31. Dezember 
1974 enden. 

8~ Di,eßestimmungen des Art. I Z. 20 über 
da,s UntJerbleiJhen dler Nachv:ers'teuemng ist er'st
mals auf nach dem 3L Dezember 1979 getätigte 
Energiesparmaßnahmen anzuwenden. 

ABSCHNITT II 

künfte des Kiindles '1Yleilben auß'er Betracht: 

a)die durch Gesetz alls einkommen5teuerfrei 
erk.1ärtJen ,Bezüge, 

b} Entschädi~ungen ausemem g.esietzlich an
erkannten Lehrververlhältnis, 

c} Waisenpensionen und Waisenversorgungs
genüsse, 

d) Bezüge, die ein inSchuhusbildung befind
Liches Kind aus einer ausschIießlich während 
der Schulf,erien ausgeübten Beschäftigung 
bezi~t." 

2. § 6 Abs. 3 hat zu lauten: 

U in s at z sie u erg e set z 1972 

Artikel I 

,,(3) Kceinen Anspruch ::lIUf Fami1i,etl!beihilfe nach 
, Abs. 1 odler 2 haben Vollwaisen, die das 18. Le

bensJahr vollendet haben und Einkünfte gemäß 
§ 2 Abs. 3 des Einkommensteuergesetzes 1972 in 

Das lImsatzsteuergesetz '1972, BGBl. Nr. 223,' einem 1 500 S monatl,ich ü-bersteigenden Betrag 
in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 27/ beziehen. Bei erheblich behinderten Vollwais,en 
1974,'(>36/1975, i 43/1976, 666/1976, 645/1977 (§ 8 Abs. 5 bis 7) erhöht sich,Heser Betrag auf 
,und 101/1979 wird wie tolgt geändert: die Höhe des Richtsatzes gemäß § 293 Abs. 1 

1it. a, bb tim Zusammenhang mit Abs. 2 des All-
§ Hf Abs. 2 Z. 19 hat zu lauten: 'gemeinen Sozialversicherungsgesetz'es, BGBl. 

,,19. die Beförderung ;on Personen mit Verkehrs-- Nr. 189/1955. Bei der Ermittlung ,der Einkünfte 
der Vollwaise bleiben außer Betracht: mitteln all~r Art,' soweit nidlt § 6 Z. 5 an-

zuwenden ,ist. Das gleiche gilt sinngemäß: 
für, die Einräumung oder Übertragung des: 
Rechtes -auf Inanspruc.hnahme von Leistun-' 
gen, die In einer, Personen beförderung be-_ 

, stehen;" 

Artikel 11 

, Die Bestimmungen des Art, I sind auf steuer
bare Umsätze· im Sinne des § 1 Abs. 1 und 2 
anzuwenden, die nach dem 31. Dezember 1979 
ausgeführt werden. 

a)diedurch Gesetz als einkommensteuerfrei 
erklärten Bezüge, 

h) Entschädigungen aus cin'em gesetzlich a:n
-er kannten Lehrvetihä1 tni,s, 

'c) Waisenpensionen '<qnd Waisenversorgungs-
genüsse, 

,d) Bezüge; die eine ,in Schulausb~ldurug hefind
liche Vollwaise äus einer auslschließ['ich wäh
rend der Schulf,er~en ausgeübten Beschäfti
gung bezieht." 
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3. § 30 c Abs. 3 hat zu lauten: 

,,(3) Wer;den für d1e Benutzung eines öffent
lichen Verkehrsmittels durch den Schüler höhere 
Kosten a1,s die in den A"bs. 1 und 2 vorgesehenen 
Pauschbeträge nachge"ciesen, so richtet sich die 
monatliche SchU'lfahrtbeihilfe nach der Höhe der 
in einem Kalendermonat aufgelaufenen, notwen
digen tarWfmäßigen Kosten. Steht ein geeignetes 
öffentliches Verroehl'smrttel nicht Zur VerfüO>ung 
erhöhen sich die in den Abs. 1 und 2 vorgesehene~ 
Pausdlbecriige um 50 Y. H." 

4. Im § 30 c Ahs. 4 hat der er,ste Satz zu 
buten: 

,,(4) Die Schulfa'hrtbeihllfe >beträgt, %enn der 
Schüler für Zwecke 'des Schulbesuches notwen
digerwei~e ,eine Zweitunterkunft außerhalb seines 
Hauptwohnortes am Schulort oder ~n der N~he 
des Schulortes ibewohIlit, hei einer Entfernung 
zwischen dem Hauptwohnort und der Zweit
unterkunft 

a) bis einschI.ießließLich 50 km mo-
natLich ...................... 130 S, 

'b) von über 50 km his ,eilliSchließlich 
100 km monatlich ...... '..... 200 S, 

c) von über 100 km his 'einschließlich 
200 km monatlich ............ 270 S. 

d) von über 200 km biseinschHeß-
lich 300 km monatlich ........ 340 5, 

e) von über 300 km 'h~s einschließ-
lich 400 km monatLich ........ 400 5, 

f) von üher 400 km bis einschl~eß-
lich 500 km mon;ltlich ....... . 

g) von über 500 km bLs einschließ-
lich 600 km monatlich ....... . 

h) von über 600 km monatlich 

5. § 39a Ahs. 3 hat zu lauten: 

440 S, 

480 S, 
530 S." 

,,(3) Aus Mitteln des AwStgleichsfonds für Fami
liel1!beihilfen sind den Trägern der ges,etzlich,en 

Krankenversicherung die AU'fwendungen für den 
El1!tlbil1!dIungslbei~ag {§ 164 des Allgemeinen Sozi
alversicherungsgesetzes, § 67 Abos. 6 des Gewerb
lichen Sdbs1tändigen-Krankenversichernngsgeset
zes 1971, § 80 des Beamten- Kranken- und Un
fallvel'sicheruIlJgsgesetzes) und 50 v. H. der Auf
wendungen für das Wochengeld (§ 162 des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes) zu erset
zen." 

Artikel 11 

Im Artikel II Abs. 1 drittJer Satz des Bundes
gesetzes vom 13. Dezember 1977, BGBl. Nr. 646, 
mit dem ,das FamiLienlast'enausgleichsgesetz 1967 
geändert wird, treten an die Stelle der Worte 
,,30 Juni 1979" die Worte ,,31. DeZlemher 1980". 

Artikel III 

(1) Art. I Z. 3 und 4 tritt rückwirkend mit 
1. Septem:ber 1979 in Kraft; die übliLgen Bestim
mungen des Art. I treten mit 1. Jänner 1980 m 
Kraft. 

(2) Art. II tritt rückwirkend mit 1. Juli 1979 
in Kraft. 

ABSCHNITT IV 

Vollziehung 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Finanzen, hinsichtlich der 
im Abschnitt I Art. I Z. 3 enthaltenen Bestim
mung des § 8 Abs. 4 Z. 3 und 4 des Einkommen
steuergesetzes 1972 auch der Bundesminister für 
Handel, Gewerbe und Industrie, hinsichtlich der 
im Abschnitt I Art. I Z. 3 und 6 enthaltenen 
Verordnungsermächtigung auch der Bundesmini
ster für Bauten und Technik und ,der Bundes
minister für Handel, Gewerbe und Industrie be
traut. 
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